
Zur Frage des Versicherungs-
schutzes bei Kinderbetreu-
ung der Enkelin
Die Klägerin lebt in einer Eigentumswoh-
nung eines Dreifamilienhauses, dessen zwei-
te Eigentumswohnung von ihrer berufstäti-
gen Tochter und deren Familie bewohnt wird.
Als deren Tochter in den Kindergarten aufge-
nommen wurde, übernahm die inzwischen
nicht mehr erwerbstätige Klägerin die Betreu-
ung ihrer Enkelin während der berufsbeding-
ten Abwesenheit der Eltern. Bis zur Einschu-
lung des Kindes holte sie dieses regelmäßig
montags bis freitags vom Kindergarten ab, aß
mit ihm gemeinsam zu Mittag und behielt es
in ihrer Obhut, bis die Eltern von der Arbeit
zurückkehrten. Für diese Betreuung ein-
schließlich der Verpflegung der Enkelin erhielt
die Klägerin von ihrer Tochter einen monat-
lichen Betrag von 250 Mark bar ausgezahlt.
Sozialversicherungsbeiträge oder pauschale
Lohnsteuer wurden dafür nicht abgeführt.
Die Klägerin stürzte beim Abholen ihrer Enke-
lin vom Kindergarten und zog sich dabei
erhebliche Verletzungen zu. Für die Zeit, in
der sie infolge des erlittenen Unfalls für die
Betreuungstätigkeit ausfiel, organisierte ihre
Tochter eine Betreuung durch andere Famili-
enmitglieder. Danach nahm die Klägerin das
Kind unter den gleichen Bedingungen bis zu
seiner Einschulung wieder in Obhut. Auch
nach der Einschulung beaufsichtigte die Klä-
gerin ihre Enkelin am Nachmittag weiter,
allerdings ohne Bezahlung. 
Der Versicherungsträger lehnte Entschädi-
gungsansprüche der Klägerin ab. Der Unfall
sei kein Arbeitsunfall gewesen, weil hinsicht-
lich der Kinderbetreuung weder ein Beschäfti-
gungsverhältnis noch eine versicherte Tätig-
keit wie eine Beschäftigte bestanden habe.
Vielmehr habe es sich dabei um eine familiäre
Hilfeleistung gehandelt.
Das BSG bestätigte diese Auffassung, insbe-
sondere sei die Betreuung nicht fremd be-
stimmt, da sich aus den Feststellungen erge-
be, dass die Klägerin keine Anweisungen der
Eltern ihres Enkelkindes zu befolgen brauchte.
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